
16. Änderung des Flächennutzungsplanes durch Berichtigung der Gemein e Sankt Peter Ording  es K eises Nordfriesland
für das Gebiet südlich der „Dorfstraße   östlich der Straße „Am Wäldchen , nördlich des „Heideweges , die Straße „Alter Mühlenweg  sowie die „Böhler Landstraße" zwischen der „Dorfstraße" und dem „Heideweg".
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Zeichenerklärung Es gelten die BauNVO 2017 und die PlanZVO
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Die Berichtigung des Flächennutzungsplanes wird gleichzeitig mit der

Satzung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 25 mithin am

0 wirksam. Die Richtigkeit wird hiermit bestätigt.

22. Jui ii

(Balsn gier) Bürgermeister

Begründung

Das Plangebiet war im bisherigen Flächennutzungsplan (FNP) als Wohngebiet ausgewiesen.

Aufgrund der städtebaulichen Zielsetzung, das Nebeneinander von Ferienwohnen und Wohnen

bauplanungsrechtlich zu ermöglichen, gleichzeitig das Dauerwohnen zu schützen und so auch die

Fremdenverkehrsfunktion der Gemeinde Sankt Peter-Ording zu erhalten, werden die bisherigen

Gebietstypen zu sonstigen Sondergebieten Dauerwohnen und Fremdenbeherbergung oder

Dauerwohnen geändert.

Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 25 wurde im beschleunigten Verfahren nach

§ 13a BauGB aufgestellt. Der FNP wird daher nach § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im We e der

Berichtigung angepasst. Die dort genannten Voraussetzungen, dass die geordnete städtebauliche

Entwicklung des Gemeindegebietes durch die Aufstellung des Bebauungsplans vor Änderung

oder Ergänzung des FNP nicht beeinträchtigt werden darf, ist erfüllt, da die Flächen weiterhin

dem Wohnen und der Fremdenbeherbergung dienen und damit dem städtebaulichen

Standortcharakter entsprechen.

Dementsprechend erfolgt mit der 16. FNP-Änderung durch Berichti ung die Darstellung als

sonstiges Sondergebiet Dauerwohnen und Fremdenbeherbergung.
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